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RS OGH 1982/9/1 1Ob665/82
(1Ob666/82), 8Ob264/82, 2Ob589/85,

4Ob51/13y, 3Ob31/18g
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.09.1982

Norm

ZPO §194

Rechtssatz

Die Wiedererö nung dient nur dazu, etwas nachzuholen, was das Gericht versäumte, nicht aber, um den Parteien die

Möglichkeit zu geben, das nachzutragen, was sie wahrzunehmen hatten. Eine Wiedererö nung kann daher

insbesondere dann nicht erfolgen, wenn die sie begehrende Partei nur neue Tatsachen vorbringen oder neue

Beweismittel anbieten will.
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